
SCHREMSER STADTHALLENERRICHTUNGS- u. Betriebs GesmbH 
  

Stadtgemeinde Schrems - 02853/77454-25, gemeinde@schrems.at 

3943 Schrems, Hauptplatz 19 

Bankverbindung: Waldviertler Sparkasse, IBAN: AT77 2027 2000 0088 6978 

UID Nr.: ATU 18027203                         
 

Anordnung des Bürgermeisters und Geschäftsführers am 23.12.2025 
 
 
 

Benützungsgebühren, gültig ab 1. Jänner 2026 
 

(Beträge  ink l .  20% MwSt . )  

 
 

a) Halle: 
 
BALLVERANSTALTUNGEN / HOCHZEITEN / FEIERN: 
 
€  2.100,-- pro Veranstaltung, wobei Vorbereitungsarbeiten und Demontage der 

Dekoration zeitlich nicht gerechnet werden (Miete inkl. aufgestellter Sessel und Tische). 
 
€ 1.800,-- pro Veranstaltung von politischen Parteien sowie Vereinskörperschaften,  

jeweils Sitz in Schrems. 
 
 
VERANSTALTUNGEN mit Tribünenaufbau: 
 
€ 3.500,-- pro Veranstaltung mit Aufstellung  
  15 Sesselreihen Parterre und 15 Sesselreihen Tribüne 
 
€ 2.700,-- pro Veranstaltung von politischen Parteien sowie Vereinskörperschaften,  

jeweils Sitz in Schrems. 
 
 
ALLGEMEINE VERANSTALTUNGEN (Messen, Flohmärkte, Ausstellungen etc.): 
 
€   80,--  1. Stunde 
€   40,--  jede weitere Stunde 
€ 400,--  pro Tag höchstens 
 
 
BALLSPIELE: 
Training und Spiele (mit Galeriebenützung) 
 
€   70,--  pro Stunde (ausgenommen ASV Schrems Sektion Fußball Nachwuchs) 
€ 400,--  pro Tag höchstens 
 
 

Saalbeleuchtung, Strom, Heizung und Reinigung inkludiert. 
(keine technische Ausrüstung wie Licht- und Tontechnik) 
 

 
 
 

b) Clubraum / Foyer: 
 
€   70,--  pro Tag (ausschließlich öffentliche Veranstaltungen) 
 

Kostenfrei bei Übernahme der Reinigung für 
▪ politische Parteien, 
▪ Pächter des Stadthallenrestaurants. 

 
 
 


